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Erläuterungen zu den Traktanden  
 

Traktandum 1 
 
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 23. November 2021 
Das Protokoll wurde von der Kirchenpflege geprüft und in allen Teilen für richtig und vollständig 
befunden. Die Aufzeichnungen entsprechen dem tatsächlichen Verhandlungsverlauf und die gefassten 
Beschlüsse sind korrekt festgehalten. Das Protokoll liegt in der Verwaltung zur Einsichtnahme auf, wo 
es auch bestellt werden kann. 
 
Antrag: 
Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 23. November 2021 ist zu genehmigen. 
 

 
Traktandum 2 
 
Genehmigung der Jahresrechnung 2021 (inkl. Bemerkungen) 
 
Überschussverteilung: 
 CHF 0196’543.42 Saldo per 31.12.2021 
- CHF 0052’481.75 10% vorgeschriebene Abschreibungen 
= CHF   144’061.67 Zwischentotal 
- CHF     71’820.41 Zusätzliche Abschreibungen 
- CHF     72’241.26 Zuweisung an Eigenkapital 

 
 

Antrag: 
Die Jahresrechnung 2021 sowie die vorgeschlagene Überschussverteilung sind zu genehmigen. 
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Traktandum 3 
 
Aufhebung Dienst- und Besoldungsreglement vom 1. Januar 2007 

 
Die Anstellungsmodalitäten der Reformierten Kirchgemeinde Zofingen sind in den Reglementen der 
Reformierten Landeskirche Aargau, im «Dienst- und Lohnreglement für die ordinierten Dienste» (DLD) 
vom 16. November 2005 und im «Dienst- und Lohnreglement für nicht ordinierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden des Kantons Aargau» (DLM) vom 11. 
November 2009 geregelt. 
 
Ergänzend hat die Reformierte Kirchgemeinde Zofingen ein zusätzliches Dienst- und 
Besoldungsreglement, welches aus der Zeit vor den Reglementen der Landeskirche stammt. Dieses 
wurde am 12. Juni 2007 zum letztmals angepasst.  
Um eine einfachere und übersichtlichere Handhabung zu haben und um Doppelspurigkeiten zu 
vermeiden soll dieses Dienst- und Besoldungsreglement der Reformierten Kirchgemeinde Zofingen vom 
1.Januar 2007 durch ein neues Dienst- und Lohnreglement, sowie durch eine ergänzende Verordnung 
abgelöst werden. 
Das neue Dienst- und Lohnreglement wird durch die Kirchgemeindeversammlung genehmigt. 
Die neue Verordnung wird durch die Kirchenpflege in Kraft gesetzt. 
 
Damit diese neuen Dokumente in Kraft treten können, muss das alte Dienst- und Besoldungsreglement 
der Reformierten Kirchgemeinde Zofingen vom 1. Januar 2007 aufgehoben werden. 
 
Antrag: 
Das Dienst- und Besoldungsreglement der Reformierten Kirchgemeinde Zofingen vom 1. Januar 2007 
soll per 31. Dezember 2022 aufgehoben werden. 
 

 
Traktandum 4 
 
Genehmigung Dienst- und Lohnreglement Reformierte Kirchgemeinde Zofingen 
 
Das neue Dienst- und Lohnreglement der Reformierten Kirchgemeinde Zofingen wurde nach Prüfung 
durch den Kirchenrat am 27. April 2022 von der Kirchenpflege genehmigt.  
Die Mitarbeitenden wurden über die Anpassungen informiert.  
 
Antrag: 
Das neue Dienst- und Lohnreglement der Reformierten Kirchgemeinde Zofingen, welches von der 
Kirchenpflege am 27. April 2022 genehmigt und vom Kirchenrat geprüft wurde, soll genehmigt und per 
1. Januar 2023 in Kraft treten. 
 

 
Traktandum 5 
 
Kreditantrag Erneuerung Glocken- und Turmuhranlage Stadtkirche Zofingen 
 
Die Stadtkirche Zofingen wurde in den letzten Jahren in mehreren Etappen saniert. Die Sanierung des 
Geläuts und der Glockensteuerung, sowie der Turmuhr waren ebenfalls bereits früh im Fokus der 
Planung (diverse Offerten und Untersuchungen von verschiedenen Unternehmern lagen bereits vor). Die 
Kirchenpflege wollte sich jedoch erst eine Übersicht der Zusammenhänge verschaffen, um in einer 
separaten Etappe die notwendigen Sanierungsschritte einleiten zu können. 
Nun soll diese vorläufig letzte Etappe zur Ausführung kommen. Es ist von Seiten der Bauherrschaft nicht 
vorgesehen, dass die Gesamtanlage durch einen einzelnen Unternehmer konzipiert und saniert wird. Sie 
hat entschieden, die Arbeiten in einzelne Pakete zu unterteilen und diese separat auszuschreiben.  
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Aktuell sind auch Schäden am Glockenstuhl aufgetreten. Die Steuerung der Glocke 1 musste bereits 
ersetzt werden. Es war daher sinnvoll ein Sanierungskonzept zu erstellen, weil weitere notwendige 
Reparaturen anfallen werden. Eine Reserve von 10% wurde beim Kreditantrag eingerechnet. Allfällige 
Beiträge Dritter sind im Kreditantrag nicht eingerechnet. Es wird ein substantieller Beitrag seitens 
Denkmalpflege erwartet. 

 

Kreditantrag: 
1609 Sanierung Stadtkirche Zofingen 4800 Zofingen, 4. Etappe (2022/23) 
 
Arbeitsgattung Kurzbeschrieb 
 
01 Paket "Hardware Glocken" Fr. 207’000.00 
Vorbereitungen, Messungen Fr. 010’000.00 Schwingungsmessungen, Ermüdungsmessungen, 

Nachweise 
Glockenantrieb und Steuerung Fr. 040’000.00 Drehstrommotoren z.T neu, Demontagen, Sensoren 

Joche und Glocken Fr. 080’000.00 Demontage, Ersatz Achsen, Ersatz Lagerringe, 
Drehen der Glocken, Kran 

Klöppel Fr. 050’000.00 Demontage und Revision der Aufhängungen, Ersatz, 
Transporte 

Schlagwerke Fr. 012’000.00 optional - Demontage, Hammerzüge neu, 
Korrosionsschutz 

Elektroarbeiten (spezifisch) Fr. 015’000.00 Elektrotableau, Überspannungsschutz, Schemen 
 
02 Paket "Software Steuerung" Fr. 010’000.00 
Vorbereitungen Fr. 001’000.00 
Glockencomputer Fr. 008’000.00 Ersatz bestehender Läutcomputer 

Elektroarbeiten (spezifisch) Fr. 001’000.00 
 
03 Paket "Turmuhr" Fr. 023’000.00 optional, kann separat ausgeführt werden 

Pendelsynchronisation Fr. 007’000.00 Uhr läuft wieder mechanisch 

Sandstrahlen Uhrwerk Fr. 010’000.00 Umfassende Revision gesamte Uhr 

Montage, Weiteres Fr. 006’000.00 
 
04 Paket "Nebenarbeiten" Fr. 024’000.00 bei Ausführung der Pakete 01 und 02 zwingend 

Anpassungen Glockenstuhl Fr. 010’000.00 
Sicherungen Arbeitssicherheit Fr. 013’000.00 
Signalisation, Alarmierung Fr. 001’000.00 
 
05 Paket "Elektroarbeiten" Fr. 015’000.00 Annahme, Budget 

Zuleitungen, Potentialausgleich, 
Blitzschutz Fr. 015’000.00 Der Elektroteil ab Elektrotableau im Turm ist im Paket 

"01 Hardware Glocken" enthalten. 
 
291 Honorar Architekt Fr. 021’000.00 Annahme, Abrechnung gem. Auftrag vom 21.04.17 

und Zusatzvereinbarung vom 07.10.19 
296 Honorar Spezialisten Fr. 002’000.00 Annahme (z.B.- Abklärungen durch Statiker) 

510 Bewilligungen, Gebühren Fr. 002’000.00 Platzmiete für Fahrzeuge, Abstellplatz Unternehmer, 
Bewilligungen etc. 

580 Rückstellungen und Reserven Fr. 030’000.00 ca. 10% 
 
Total inkl. 7.7% MWSt. Fr. 334’000.00 
 

- Baureinigung ist nicht enthalten 
- Beiträge der Denkmalpflege sind nicht enthalten 

 
Antrag: 
Ein Baukredit zur Erneuerung der Glocken- und Turmuhranlage der Stadtkirche Zofingen im Betrag von 
CHF 334’000.00 sei von der Kirchgemeindeversammlung zu genehmigen. 
 


